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voll entsprechende Feier des Sonntags Hen Ländern eiIine rund-
lage geschaffen werden könnte, durch dıe die Völker: ın CH-
seit1igem Verständnis, Nächstenliebe und Gerechtigkeit innerlich
einander wieder näherkämen. Es sind alle angesprochen, K atholiken
und Protestanten.

Pastoralfragen
Kommunionempfang Karsamstag und Üstersonntag, Aus BKuenos

Aires geht UN!  N olgende age „JIn Buenos Aires ıst dıe Uhr eLwa
ıne Stunde zurückgestellt. Die natürliche Miıtternacht hegt Je nach dem
Längengrad etwas VOLFr der nach eın Uhr Nun hatten eınige entschieden:
Wer VOor Mitternacht, bıs eın kommunıziert (am Karsamstag),
darf, vorausgesetzt, daß nichts 1C. SCHOMUMECN hat, w as das Fasten
brıcht, auch UÜstersonntag kommuniızıeren. Die anderen stellten sich auft
den Standpunkt, daß der Karsamstag weder ine hlıturgische MeQßteier och
Kommunıon kenne, die K ommuniıon also dem Ustersonntag 7zuzurechnen
sel, auch WCeCLNn s1e VOr ein Uhr nachts empfangen wurde Sie ngen a
chwanken werden, WEeELN Man ihnen vorhijelt, daß an das nıcht bsolut
as könne. Denn mıt bischöflicher Erlaubnis annn die Keler VO.  > H an*)
vVvoOorTausScCchOmMMCNH werden, und ıne Kommunıson HNeuULl oder ehn
abends muß doch ohl kirchenrechtlich dem Samstag und nıcht dem Sonntag
zugerechnet werden. Das gaben S1e auch Z wollten aber nicht auf die
natürliche eıt (bis eın Uhr nachts) ausgedehnt wl]ssen. Viele Leute kamen

Verwirrung; denn einer Kırche erklärte Mah, die Kommunıion se1l unter
diesen Umständen verboten, einer anderen wurde S1€ erlaubt und die KEr-
laubnis VO  e der Kanzel verkündet. Wer hat DU. recht ? Die Frage bezıieht
sıch auf Argentinien oder Länder, denen die erhältnısse äahnlich jegen.
arf Ma. be1 zurückgestellter eıt Üstermorgen noch einmal kommunı-
zıeren, obwohl 5 nach 1 Uhr und VOLr eın Uhr schon kommunizlıert hat,
da doch der Vigil und nıcht der ÖOstergottesdient Wäal, und wıe ıst C5, wenn

die Kommunıon Vor 12 Uhr empfangen wird, weil mıt Erlaubnis die Messe
wa Neunl begonnen wurde 96‘

Can. 898, E bestimmt: 1’Qul a medıa nocte 1e1uN1ı1umM naturale DO.

servaverıt, nequıt ad sanctissımam Eucharıstiam admıttı, NSı mortıs
periculum, aut necessıtas impediendi irreverent1am sacramentum“)“.

Wonach aber ıst die medıia NOX bestimmen ? ach der natürlichen,
durch den Sonnenstand bestimmten eıt oder nach der Örtszeıt, wenn diese
VOo.  b der natürlichen eıt abweicht? Can 33 S 1, sa „JIn supputandıs
horis die1 standum est cComm unı locı usul; sed &x leluniuı Jlege servanda,

WD r AL

Nach dem Deecretum generale VO. 1955, O, kann der Bischef ıe
Vorverlegung der Osternachtsfeier gestatten; doch darf s1e  Da nıcht beginnen „ante cdıel
crepusculum, aul certie NO  s ntie solıs occasım.“.

Dıeser Paragraph 1st durch die Neuregelung der eucharıstischen Nüchternheit
üherho!t, kann ber als Ausgangspunkt für die Bestimmung der media NOX dienen.
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cet alı. SIT usualıs loci supputatıo, potest SC ul locı tempus aut locale
1Ve 1Ve medium, au legale LIVC regionale 1Ve E  ud extraordinarıum.
(Bel Berechnung der Tagesstunden soll sıiıch - den allgemeinen

m  H Ortsbrauch halten aber bel der rıvaten elebration der hi Messe, beı
der Rezıtatıon des Stundengebetes, beim Empfang der Kommu-
on und be1ı der Beobachtung des Nüchternheits- WYasten- un: Abstinenz-
gebotes kann > VOo Ortsbrauch abgehen und ehebigen, Orte
geltenden eıt folgen, un ‚Warlr entweder der Ortszeit sowohl der wahren
als auch der mittleren, oder gesetzlichen Zeıt, sC1 Regional-
eıt oder anderen ußerordentlichen er ach dem Kırchenrecht
annn Inan sich somıt auch be1ı Bestimmung der media NOX sowohl ach
der ortsüblichen als auch ach der nat lichen eıt richten. Im an
gebenen Halle ist die ÖOrtszeıt der natürlichen eLwa 1ne Stunde VOoTraus,
Ü daß ach der nat en eıt die Miıtternacht erst EeINTCLEL, wWwWenin die
Uhr bereıts C111} Uhr nachts 1L,

Kann also der Gläubige, der während der Ostervigilfeier die hl Kom-
IL1LUNION empfangen hat, Üstersonntag nochmals kommunizieren ?

Betreffs des Zelebranten bestimmt die Instructio de Ordine Hebdomadae
Sanctae insTaurato rıte peragendo, . 20 ausdrücklich „SDacerdotes,

solemnem vigiliae paschalis hora ProOPI1a celebrant, id est post
mediam nOoctem qUa«t intercedit inter sabbatum et dominicam, pOossunt
1PSO dominico dıe Resurrectionis festivam celebrare, etl1am,
S] indultum habeatur, bıs aut ter  ‚66 Diese Ausnahmebestimmung für den
Zelebranten ar wohl deshalb n  1, da SONs manchen Kırchen Sonntag
selbst kein Gottesdienst ec11 könnte. Das bonum COIMmLUN® forderte 106
solche Ausnahme.

Betrefis der Kommunikanten aber enth 1t weder das Decretum generale
och die Instructio irgendeine Sonderbestimmung | D ıST deshalb anzunehmen,

für die Kommunikanten die diesbez glichen Weisungen des Codex
Turis Can oNlcl gelten. Dieser aber sagt „Neminı Liceat sanctıssımam Eucha-
T1st1am C.  9 6a eadem die 19 receperıt (can. 897) Wer also

der Osternachtfeier VO Mıtternacht die Kommunion empfangen
hat, kann zweıtfelsohne Ustersonntag nochmals kommuni1zieren; enn.

hat och nıcht ‚eadem die kommuniziert nıcht aber, wer die Kommunion
erst ach Miıtternacht empüng; ennn der Ustertag beginnt 12 Uhr
nachts, hat also schon ‚eadem die die hl Kommunion empfangen. Nur
darauf kommt A, ob jemand die Kommunion VOTLT oder ach Mitternacht
empfangen hat. Dem uchstaben des Gesetzes ach WAare auch gestLattet,
daß jemand bei der Osternachtfeier den Abendstunden kommuniziert
und dann nochmals be1 der Osternachtfeier 1Ner anderen 1I5C. ach
Mitternacht.

Da Argentinien die Mitternacht ach der natürlichen eıt erst NIrıtt,
il wWäann ach der Ortszeit bereits eın Uhr IST, können die, 1€ VOor

nachts kommunizierten, auch Ustersonntag nochmals ZU. Tische des8 Herrn gehen; denn ach der nat en eıt haben S16 och Karsamstag
kommuniziert, also nıcht ‚eadem die W1e6 Östersonntag Um VeOeI-
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H.meıden, daß ın den einzelnen Kirchen 1ne verschiedene Praxıs angewendet

wırd und die Gläubigen verwuırTt werden, dürfte sich empfehlen, daß die
vorgesetzte chliıche Behörde diesbezügliche einheitliche W eısungen erläßt.

Hür das Nüchternheitsgebot während des Triduum Sacrum gelten
sowohl für den Zelebranten als anch für den Kommunikanten die Bestim-
MUNSCH des otuproprio „dacram Communionem“ VOo 19 arz 1957
TEL tunden Enthaltung VOoLxh festen Speisen un Alkohol, eine Stunde
ZUVOT von nichtalkoholischen Getränken. Nunmehr sSind Beobachtung
dieser Nüchternheit auch jene verpflichtet, die be1 der Osternachtfeier nach
Mitternacht kommunizleren.

Linz A, arl Forstinger

Mitteilungen
Die Lichtftfeier der Osternacht Brücke zwıischen Ust- und Westkirche.

Das ganze politische, wirtschaftliche, sozlale, kulturelle und religiös-kirch-
C  LB1C. Leben der heutigen Menschen ıst durch dıe Spaltung, die der „Kıserne
s

Vorhang” zwıschen Ost und West bewirkt, belastet. Wenn 1C. Ost und West
1ın Entfremdung und Angst gegenüberstehen, dann ist der letzte rund

Tdatür darın Z suchen, daß diese Entfremdung nıcht ETStT durch den Kom-
n#  3MUN1SMUS, sondern schon firüher,nadurch das Schisma, das se1t 900 Jah-

ren die Kirche des estens und des Ostens TENNLT, entstanden ıst. Diese
Zerrissenheıit ıst für den VWesten unheilvoller, als durch die Refor-
matıon des 16 Jahrhunderts noch einmal 1mM Glauben gespalten wurde
Und auch diese Spaltung durchdringt alle (Jebiete des Lebens

Wenn dıe Menschheıiıt Vor dem drohenden Untergang werden
soll, dann mussen Brücken gebaut werden. Und gibt ıne Möglichkeit

Kettung, nämlich die, daß INa  5 ort mıt der Verständıgung begınnt,
WwWO die Spaltung en Ursprung hat, nämlich auf dem Gebiete der Religion.
Erst wenn alle Menschen 1m Sinne Christi eIns, ıne Familie sind, cdie
(5ott als en Vater, sich selbst als eE1INe er und ıuntereinander als Ge-
schwister erkennen, können die Spaltungen überwunden werden. Dazu haben
WIT angesichts der Lage der Welt heute die letzte Chance; diese IMNU.|
genützt werden. Nur wenn cdie Einheit relig1ös begründen, wird s1e DO-
ıtisch, sozıal und kulturell keine Utopıe mehr sein.

KEıne relig1öse Brücke zwıschen der Ost- und Westkirche ıst cdie 1mMm -
sentlichen gemeinsame Lichtfeier der Osternacht. Vor der Kirchen-
spaltung wäar die Osternacht das große gememsame Erlebnis der Christen-
heıit. Nur darın bestand eın eringer Unterschied, daß die kleinasıatıschen
Christen und die Kelten, Brıten und Iren ihr Osterfest immer mıt dem
jüdıschen Paschafest felerten, sooft der Nag des Monats Nısan auf einen
Sonntag fiel Kırst die paltung heß das große, gemeinsame Erlebnıs, das allı
Chrıisten eınte, Vergessenheit geraten. Seit sechs Jahren hat die Osternacht-
fejer als Söhe- und Mittelpunkt des Osterfestes auf Grund ihrer Krneuerung
durch 1US X11 bei uns 1 Westen wıeder Kıngang gefunden und erfreut
sıch seıtens der Gläubigen großer Sympathıe und Wertschätzung.


